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Hinweise und Tipps zum Einkauf und Transport von 
Flüssigkeiten ab dem 6. November 2006.

Was geschieht mit den Flüssigkeiten oder Kosmetika, die ich von 
zu Hause mitgebracht habe und während meiner Reise brauche?

Tipps  �Der Plasikbeutel kann ein einfacher, wiederverschließ­
barer Gefrierbeutel sein, den Sie problemlos in jedem 
Supermarkt erwerben können (Größe: max. Volumen 1l). 
Er muss transparent sein und über einen Quetsch- oder 
Reißverschluss leicht zu öffnen und zu schließen sein.

 �Flüssigkeit enthaltende Artikel des täglichen Bedarfs, 
die Sie nicht in Ihrem Handgepäck benötigen, packen Sie 
am besten einfach in Ihren Koffer und geben diesen wie 
üblich als Reisegepäck auf. 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und einen guten Flug.

Was ist, wenn ich mich am Flughafen mit Flüssigkeiten wie 
Getränken, Parfums, Kosmetika oder Ähnlichem versorgen will?

 �Alle Gegenstände dieser Art, die Sie VOR der Sicherheitskontrolle 
kaufen, geben Sie am besten mit Ihrem Reisegepäck auf. Ansonsten 
greift die o.g. neue Regelung für Flüssigkeiten im Handgepäck.  

 �Alle Gegenstände, die Sie HINTER den Sicherheitskontrollen kaufen,  
sind bereits überprüft und können bedenkenlos mit ins Handgepäck 
genommen werden – unter Berücksichtigung der gültigen Zollvor­
schriften.

 �Flüssigkeiten wie Gels, Pasten und Lotionen, die Sie unbedingt im  
Handgepäck mitführen möchten, werden vom Verpackungsvolumen  
her auf 100 ml pro Behältnis beschränkt. Gleiches gilt für Mischungen 
von Flüssigkeiten und Feststoffen sowie den Inhalt von Druckbehältern.  
(Typische Beispiele sind Zahnpasta, Haargel, Getränke, Suppen, Sirup, 
Parfums, Rasierschaum, Aerosole und andere Artikel mit ähnlicher 
Konsistenz.) 
 

Ausnahme: Medikamente sowie Spezial- und Babynahrung, die wäh­
rend des Fluges benötigt werden, unterliegen nicht diesen Beschrän­
kungen.

 �Um diese persönlich mitgebrachten Behältnisse durch die Sicherheits­
kontrolle zu bringen, müssen diese in EINEN maximal 1 l Volumen 
fassenden, transparenten und verschließbaren Plastikbeutel passen, 
der an den Sicherheitskontrollstellen vorgezeigt werden muss.


